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Diese Entscheidung erging aufgrund der im Ergebnis der Prüfung von Sach- und Rechts-

lage getroffenen Feststellungen und Bewertungen, welche die erteilten Genehmigungen 

als rechtswidrig erscheinen lassen. Dies betrifft ausweislich der Entscheidungsgründe ins-

besondere die Problematik unzureichender Prüfung der Umweltverträglichkeit sowie Na-

tura-2000-Verträglicheit des Vorhabens. 

Angesichts der ausgesetzten Vollziehbarkeit und absehbaren Aufhebung der Geneh-

migungen aufgrund festzustellenden Rechtswidrigkeit ist, besteht momentan kein 

Bescheidungsinteresse der ONE Dyas B.V. in Bezug auf die hier verfahrensgegen-

ständlichen Betriebsplanzulassungsanträge. Bereits aus diesem Grunde sind diese 

seitens des LBEG abzulehnen. 

Jenseits dessen treffen die vom Bezirksgericht Den Haag festgestellten Mängel auch 

die vorliegend verfahrensgegenständlichen Unterlagen, sodass auch aus diesem 

Grunde keine Zulassung der Betriebspläne in Betracht kommt. 

 

Des weiteren liegt inzwischen ein von Greenpeace beauftragtes Gutachten der renommier-

ten Rechtsanwaltskanzlei Günther, verfasst durch Frau Rechtsanwältin Dr. Rother Ver-

heyen und Herrn Rechtsanwalt André Horenburg, vor  

https://www.greenpeace.de/publikationen/Rechtsgutachten_Gasbohrung_Borkum_rechtswidrig.pdf 

in welchem auch die von uns bzw. seitens unserer Mandantschaft vorgebrachten Einwen-

dungen gegen eine Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens aufgrund entgegenstehender 

öffentlicher Interessen und Unvereinbarkeit mit klimaschutzrechtlichen Vorgaben bestätigt 

werden.  

Auch aus diesem Grunde sind die Anträge der ONE Days B.V. abzulehnen. 

 

Schließlich ist inzwischen ein im Auftrag des Niedersächsischen Landesbetriebs für Was-

serwirtschaft, Küsten- und Naturschutz sowie der Nationalparkverwaltung Niedersächsi-

sches Wattenmeer vom November 2021 zur „Taucherische Erfassung, Analyse und 

Bewertung benthischer Biotope im niedersächsischen Küstengewässer“ bekannt geworden 

und erst jetzt veröffentlicht  

https://www.umwelt.niedersachsen.de/download/195019/Taucherische_Erfassung_Analyse_und_Bewer-
tung_benthischer_Biotope_im_niedersaechsischen_Kuestengewaesser.pdf 

worden, welche zwingend bereits zum Zeitpunkt der Öffentlichkeitsbeteiligung auszulegen 

bzw. zur Verfügung zu stellen gewesen wäre, damit dieses bei der Bewertung des Vorha-

bens und den abzugebenden Stellungnahmen hätte berücksichtigt werden können. 

https://www.greenpeace.de/publikationen/Rechtsgutachten_Gasbohrung_Borkum_rechtswidrig.pdf
https://www.umwelt.niedersachsen.de/download/195019/Taucherische_Erfassung_Analyse_und_Bewertung_benthischer_Biotope_im_niedersaechsischen_Kuestengewaesser.pdf
https://www.umwelt.niedersachsen.de/download/195019/Taucherische_Erfassung_Analyse_und_Bewertung_benthischer_Biotope_im_niedersaechsischen_Kuestengewaesser.pdf
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Auch hieraus ergibt sich, dass den Zulassungsanträgen jedenfalls gegenwärtig nicht ent-

sprochen werden kann. Für den Fall, dass den diesseitigen Anträgen auf Versagung 

der Betriebsplanzulassung seitens des LBEG (gegenwärtig noch) nicht entsprochen 

wird, beantragen wir im Namen unserer Mandantschaft, der Vorhabenträgerin aufzu-

geben, die erforderlichen umfassenden Nachuntersuchungen durchzuführen, deren 

Ergebnisse vorzulegen und sodann die Öffentlichkeitsbeteiligung neu durchzufüh-

ren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
    Teßmer 
Rechtsanwalt 
 


